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Die seit 2020 amtierende neoreformistische Regierung im spanischen Staat, bestehend aus
sozialdemokratischer PSOE und linkspopulistischer Podemos, hat in diesem Jahr einige
Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht, die verschiedenste Bereiche der
geschlechtsspezifischen Unterdrückung betreffen und künftig für mehr reproduktive Rechte und
härtere Strafen bei geschlechtsspezifischer Gewalt führen sollen.

Spanien scheint von außen oft eher konservativ und wird auch zuweilen als Macho-Land abgetan,
zumal die katholische Kirche gesellschaftlich auch noch sehr präsent ist. In Sachen Antisexismus
gibt es jedoch schon seit einiger Zeit ein Umdenken in den Parlamenten. Doch die fortschrittlichen
Gesetze kommen nicht von irgendwo her, sie wurden erkämpft.

Was ändert sich?

Besonders auffällig ist das gelockerte Abtreibungsgesetz: So dürfen Schwangere schon ab 16 Jahren
ohne elterliches Einverständnis abtreiben, Abtreibungen sind bis zur 14. Woche legal und die 3-
tägige Bedenkzeit soll ebenso abgeschafft werden. Außerdem müssen öffentliche Krankenhäuser mit
gynäkologischer Abteilung über fachkundiges Personal verfügen, welches einen Abort durchführen
kann.

Ferner wurde das Sexualstrafrecht verschärft, und zwar gilt nun „Nur Ja heißt Ja“, was eine
fortschrittlichere Regelung ist als „Nein heißt Nein“, da nun auch Täter für eine Vergewaltigung
verurteilt werden können, deren Betroffene sich nicht wehren oder äußern konnten, sei es aus
Schockstarre und Angst oder Bewusstlosigkeit. Dies fiel vorher lediglich unter den Straftatbestand
der sexuellen Belästigung. Konkret heißt es nun im neuen Gesetzesentwurf: Alle Handlungen, die
„die sexuelle Freiheit einer anderen Person verletzen“, gelten als Vergewaltigung und können für
die Täter bis zu 15 Jahre Gefängnis bedeuten. Konservative kritisieren, dass es nun keine
Unterscheidung mehr zwischen Übergriffen und Vergewaltigungen gebe und sehen die
Unschuldsvermutung in Gefahr. Auch Catcalling wird nun strafbar insofern, als jegliche
Annäherungen in Form eines Flirts von allen Beteiligten gewollt werden müssen und andernfalls als
Straftatbestand gelten.

Neben diesen Verschärfungen wurde der sogenannte Periodenurlaub von bis zu 3 Tagen monatlich
nun eingeführt. Wenngleich das eine gute Idee ist, ist der Name doch etwas missverständlich, denn
in Spanien war es bisher erst möglich, ab 4 Tagen Krankheit eine Lohnfortzahlung vom
Unternehmen zu erhalten. Daher wurde hier nur eine Lücke geschlossen. Spanien hat somit als
erstes europäisches Land den Periodenurlaub eingeführt. Bisher existieren derartige Regelungen
vor allem im asiatischem Raum, bspw. in Taiwan, Südkorea und China. Außerdem soll es nun endlich
Verordnungen zur Prostitution in Spanien geben. Diese ist nämlich weder verboten noch legal, was
vielen ein Dorn im Auge ist.

Wie kam es dazu?

Wie konnte es nun zu solchen fortschrittlichen Zugeständnissen kommen, während weltweit ein
extremes Rollback gegen Frauen und LGBTIA-Personen im vollen Gange ist, insbesondere
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Abtreibungsrechte reihenweise verschärft werden – siehe Polen und die USA. Hierfür sind mehrere
Gründe verantwortlich. Einerseits, wie bereits eingangs erwähnt, wurden die Gesetzesänderungen
maßgeblich durch die Frauenbewegung in Spanien erkämpft. Diese ist ziemlich stark, zu den 8.-
März-Protesten gehen landesweit Millionen Menschen auf die Straße. Alleine in Barcelona waren es
2021 über 100.000 Personen.

Die Größe der Bewegung ist insbesondere historisch bedingt, denn während in den späten 1960er
und 1970er Jahren in den westlichen Industrieländern der Kampf um Gleichberechtigung und
sexuelle Befreiung erstarkte, war in Spanien noch das halbfaschistische Regime Francos an der
Macht, in welchem Frauen zu Kinder, Küche, Kirche verbannt waren. Erst 1978 wurde ein
Gesetzantrag zur Gleichstellung von Mann und Frau erwirkt, das Recht auf Scheidung gibt es erst
seit 1981. Das kollektive Trauma dieser Zeit besteht fort und sorgt auch heute noch für größeres
und kämpferischeres Bewusstsein. Bereits in den späten 1990er Jahren konnte ein Gesetz durch
Massenproteste ins Rollen gebracht werden.

Diese formierten sich 1997 nach einem Femizid an einer Frau, Ana Orantes, deren Mann sie
ermordete, weil sie in einem Fernsehinterview über die 40 Jahre häuslichen Missbrauchs durch ihn
an ihr und den gemeinsamen Kindern sprach. Sie hatte sich zuvor sogar an die Polizei gewandt, 15
Anzeigen gestellt. Doch diese wollte ihr nicht helfen, da es keine entsprechenden Gesetze gab, die
Frauen vor geschlechtsspezifischer Gewalt schützten. Als die Scheidung nach über 10 Jahren
endlich durchkam, musste sie dennoch weiter mit ihm zusammen wohnen.

Die damals konservative Regierung unter der Partido Popular, einer rechtskonservativen
Volkspartei, sprach von einem Einzelfall, was nicht unbeantwortet blieb. Unter dem Motto „ Wir sind
alle Ana“ gingen damals Tausende auf die Straßen. Im Anschluss wurde 2004 ein erstes Gesetz auf
die Beine gestellt, welches weitreichend gegen häusliche Gewalt ankämpfen sollte. Alleine schon die
Benennung der geschlechtsspezifischen Gewalt stellte einen großen Schritt nach vorn dar.
Außerdem wurden Spezialgerichte für die Verfolgung der Straftaten eingerichtet und Männer, die
Frauen Gewalt antun, werden nun durch das Gesetz stärker bestraft als Frauen, die Männern etwas
antun, oder Männer, die anderen Männern etwas antun. Seit 2007 wird auch jegliche
geschlechtsspezifische Gewalttat statistisch erfasst, was in Deutschland bspw. erst seit 2015 der Fall
ist.

Das „Ja heißt Ja“-Gesetz kam vor einem ähnlichen Hintergrund zustande: Nach einer
Gruppenvergewaltigung an einer 18-Jährigen durch 5 Männer (welche ihr Opfer zusätzlich filmten)
wurden die Täter nur wegen sexueller Belästigung verurteilt, da sie das Opfer nicht schlugen oder
bedrohten, und sie sich nicht wehrte. Sie bekamen somit nur 9 Jahre Haft. Jedoch mobilisierten auch
2016 erneut die spanischen Feminist:innen gegen dieses milde Urteil und erzwangen somit dessen
Revision. Die Täter wurden nun doch wegen Vergewaltigung verurteilt und sitzen eine 15-jährige
Haftstrafe ab. Das neue Gesetz soll auch zukünftig ähnliche Gerichtsurteile ermöglichen und wurde
somit de facto durch die Frauenbewegung in Spanien erkämpft. Außerdem wirkte sich positiv aus,
dass auch die Gewerkschaften mit der feministischen Bewegung wahrhaft vernetzt sind und es sich
bei vielen 8M-Protesten wirklich um Frauenstreiks handelte, welche mit Streikposten einhergingen
und nicht wie bspw. in Deutschland einen rein symbolischen Charakter trugen.

Einige Politikerinnen und Ministerinnen der Regierung PSOE/Podemos entstammen ebenfalls einer
Tradition feministischer Proteste und haben sich auch deswegen für diese Belange eingesetzt.
Generell ist die reformistische Regierung natürlich auch ein Grund für die Durchsetzung. In
Krisenzeiten gibt es zwar klassischer Weise Rollbacks gegen Frauen und LGBTIA-Personen, aber
irgendwas muss die linke Koalition trotzdem der mobilisierten Wähler:innenschaft anbieten. Dass es
im Rahmen von Krieg, Krise, Umweltkatastrophe und Pandemie nur wenig Spielraum gibt, ist klar.
Denn ansonsten ist die Regierung eher weniger linksorientiert, als es eventuell scheinen mag. Die



Politik, die gefahren wird, ist durchaus arbeiter:innenfeindlich. So werden bspw. Streiks im Auftrag
der Regierung durch Polizei und Militär brutal niedergeschlagen. Insbesondere während der
Pandemie zeigten die Politiker:innen ihr wahres Gesicht. So sperrten sie die Arbeiter:innen in ihren
Stadtvierteln ein, diese durften sie nur verlassen, wenn sie zur Arbeit fuhren.

Kritik an der Gesetzesänderung

Kritik gab es einige, sowohl aus feministischen Kreisen als auch von rechts. Die Feminist:innen in
Spanien sind stark beeinflusst von Andrea Dworkin, welche als Radikalfeministin insbesondere eine
abolitionistische Position gegenüber der Prostitution einnahm. Sie sahen sich und das Anliegen eines
Sexkaufverbots in den neuen Entwürfen nicht gehört, denn das nordische Modell wurde anfangs
nicht eingeplant. Prostitution wurde 1995 in Spanien entkriminalisiert, Zuhälterei ist allerdings
strafbar. Anfang Juni wurde jedoch ein Entwurf ins Rollen gebracht, der einem Sexkaufverbot
gleichkommt: Das vorgeschlagene Gesetz soll diejenigen bestrafen, die Prostituierte finanziell
ausbeuten, für ihre Dienste bezahlen oder wissentlich Räumlichkeiten für die Ausübung der
Prostitution zur Verfügung stellen. Wenngleich die PSOE in Spanien sich für dieses, vom
„nordischen Modell“ inspirierte Gesetz ausspricht, so ist es alles andere als sicher für die
betroffenen Sexarbeiter:innen, denn so werden sie in noch unsicherere Arbeitsverhältnisse gedrängt
(ausführlicher Artikel zur Frage siehe Neue Internationale 257, Juli/August 2021). Beibehaltung der
Entkriminalisierung, die Möglichkeit für sichere und kostenlose Umschulungen zum Ausstieg sowie
gewerkschaftliche Organisation der Sexarbeiter:innen wären aus einer marxistischen Perspektive
die deutlich sinnvolleren Mittel gewesen.

Interessant ist auch, dass diese Frage zu einer Spaltung innerhalb der Koalition geführt hat. Die
PSOE arbeitet nun bzgl. des Gesetzesentwurfs mit der rechtspopulistischen PP (Partido Popular)
zusammen, während sich Podemos dagegen stellt, da er zu moralisierend wäre. Für die
feministische Partei Spaniens ist der Vorschlag von PSOE und PP aber dennoch zu unkonkret, sie
fordert umfassendere Maßnahmen. Außerdem gab es Proteste mit bis zu 7.000 Frauen, die sich für
ein abolitionistisches Gesetz aussprachen.

Auch wenn der Gesetzentwurf ansonsten einen wichtigen Schritt darstellt, so bleibt Sexismus eine
strukturelle Unterdrückung im Kapitalismus, welche sich nicht einfach durch Gesetze
wegreformieren lassen kann und so auch in Spanien unter der linken Regierung bestehen bleibt:
Reproduktionsarbeit wird auch hier weiterhin vornehmlich von Frauen ausgeführt.

Zugleich gibt es natürlich auch Kritik von rechts und aus konservativen Kreisen. Die rechtsradikale
VOX, drittstärkste Partei im Parlament, möchte das Gesetz gegen geschlechtsspezifische Gewalt aus
dem Jahr 2004 schon länger abschaffen. Sie ist außerdem gegen die Legalisierung von Abtreibung.
Gegen die Veränderung des Abtreibungsgesetzes gingen auch 100.000 Konservative auf die Straße,
unter anderem angestachelt durch die Aufhebung von Wade vs. Roe in den USA.

Wie weiter?

Auch wenn in Spanien wichtige gesetzliche Verbesserungen errungen werden konnten, so ist der
Kampf längst nicht vorbei. Einerseits findet auch innerhalb der Bewegung ein Kampf zwischen
fortschrittlichen und reaktionären Richtungen (siehe die Frage der Prostitution) statt. Die PSOE,
aber auch wichtige Strömungen des Feminismus schrecken dabei auch vor einer Zusammenarbeit
mit den Konservativen nicht zurück. Andererseits macht die extreme und konservative Rechte gegen
alle fortschrittlichen Verbesserungen weiter mobil, wie die Massendemonstrationen der VOX
verdeutlichen.

Die enge Verbindung zwischen den feministischen Streiks und der gewerkschaftlich organisierten
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Arbeiter:innenklasse war jedoch nicht nur entscheidend dafür, warum wichtige Verbesserungen
überhaupt durchgesetzt werden konnten. Sie ist auch der einzige Weg zur Verteidigung und
Ausweitung dieser Errungenschaften und zur Schaffung einer proletarischen Frauenbewegung –
nicht nur in Spanien, sondern international.


